
Reise zum 

JCI World Congress 2010 
in Osaka/JAPAN 
31.Okt.-08.Nov. 2010 (9 Tage) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1.Tag: 31.Okt. 2010 (So.) 
Flug nach JAPAN (FRANKFURT – OSAKA ) 

 
20:25 Flug nach Osaka ab Frankfurt über Narita mit JAL408 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Tag: 01.Nov. 2010 (Mo.) 

Willkommen in JAPAN 
 

15:55 
18:30 

 
 

21:00 
 

Ankunft am Flughafen Tokyo - Narita 
Weiterflug nach Osaka (entweder nach Itami mit JAL3007 oder nach 
Kansai International mit JAL051) 
Ankunft in Osaka, Transfer zum Hotel in Osaka 
Check-in im Hotel 
Abend zur freien Verfügung (Abendessen nicht im Preis inbegriffen) 

Übernachtung in Osaka  
 
 
 
3. Tag: 02. Nov. 2010 (Di.) 

2010 JCI World Congress Osaka/Japan 
8. Tag: 07.Nov. 2010 (So.) 
 

 Teilnahme am 2010 JCI World Congress Osaka/Japan 
 

 
 
 
 
 

Übernachtung in Osaka 

Es besteht die Möglichkeit, kurzfristig 

Tagestouren ins benachbarte Kyoto zu 

arrangieren. Bei Interesse sprechen Sie 

bitte mit den in der Reiseanmeldung 

angegebenen Ansprechpartnern. 



9. Tag: 08. Nov. 2010 (Mo.) 
Sayonara---Japan / Rückflug nach Deutschland 

 
06:00 

 
07:00 
08:25 
09:40 
13:30 
17:45 

Transfer zum Flughafen Osaka - Itami mit öffentlichen Verkehrsmitteln 
(Bus) 
Ankunft am Flughafen 
Abflug nach Tokyo - Narita mit JAL3002 
Ankunft in Tokyo - Narita 
Abflug nach Frankfurt mit JAL407 
Ankunft in Frankfurt 

 
 

1) Preis mit Flug   
Doppelzimmer  1590 € pro Person  (Einzelzimmeraufschlag 150 €) 
Im Preis inbegriffen: Bus-Transfer, Mahlzeiten: 0 x Frühstück / 0 x Mittagessen / 0 x Abendessen 
Zuschlag für Flüge zum / vom deutschen Abflughafen: 160 € 
Hotels: Osaka: Dai-Ichi Hotel  
 

2) Preis ohne Flug (nur Übernachtungen) 
Doppelzimmer  660 € pro Person  (Einzelzimmeraufschlag 220 €) 
Inbegriffene Mahlzeiten: 0 x Frühstück / 0 x Mittagessen / 0 x Abendessen 
Hotels: Osaka: Ramada Hotel 
Diese Preise sowie die genannten Hotel gelten nur für die ersten 40 Teilnehmer. Für darüber hinausgehende 

Buchungen nennen wir Ihnen gerne Preise und Hotel auf Anfrage. Wir werden uns bemühen, allen Teilnehmern 

dieselben Konditionen und Unterkünfte anzubieten, können dies zum jetzigen Zeitpunkt aber leider nicht 

garantieren.  

Bitte senden Sie uns Ihre Reiseanmeldung bis zum 16.Juli 2010 zu. 



Reiseplan 

JCI World Congress 2010 
mit anschließender Japan-Rundreise 

31.Okt.-11.Nov. 2010 (12 Tage) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1.Tag: 31.Okt. 2010 (So.) 
Flug nach JAPAN (FRANKFURT – OSAKA ) 

 
20:25 Flug nach Osaka ab Frankfurt über Narita mit JAL408 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Tag: 01.Nov. 2010 (Mo.) 

Willkommen in JAPAN 
 

15:55 
18:30 

 
 

21:00 
 
 

Ankunft am Flughafen Tokyo - Narita 
Weiterflug nach Osaka (entweder nach Itami mit JAL3007 oder nach 
Kansai International mit JAL051) 
Ankunft in Osaka, Transfer zum Hotel in Osaka 
Check-in im Hotel 
Abend zur freien Verfügung (Abendessen nicht im Preis inbegriffen) 

Übernachtung in Osaka  
 
 
3. Tag: 02. Nov. 2010 (Di.) 

2010 JCI World Congress Osaka/Japan 
8. Tag: 07.Nov. 2010 (So.) 
 

 Teilnahme am 2010 JCI World Congress Osaka/Japan 
 

 
 
 
 
 

Übernachtung in Osaka 

Es besteht die Möglichkeit, kurzfristig 

Tagestouren ins benachbarte Kyoto zu 

arrangieren. Bei Interesse sprechen Sie 

bitte mit den in der Reiseanmeldung 

angegebenen Ansprechpartnern. 



9. Tag: 08. Nov. 2010 (Mo.) 
Besichtigung in Hiroshima 

 
07:30 

 
09:45 

 
 

13:30 
14:30 

 
17:30 
19:00 

Transfer zum Bahnhof Shin-Osaka 
Zugfahrt nach Hiroshima mit dem „JR Nozomi Super Express“ 
Ankunft in Hiroshima 
Besichtigung in Hiroshima 
*Miyajima 
Besuch „Okonomiyaki Village” (Mittagessen nicht im Preis inbegriffen)
Beginn der Stadtführung in Hiroshima 
*Friedenspark  *Atombombendom, Mahnmal 
Rundgang endet am Hotel 
Abendessen in einem typisch japanischen „Izakaya“-Restaurant 

Übernachtung in Hiroshima 
 
 

 
 
 
 
10. Tag: 09.Nov. 2010 (Di.) 

Besichtigung in Kamakura, Transfer nach Tokyo 
 

07:30 
 

12:00 
 
 
 
 
 
 
 

18:30 
20:30 

Transfer zum Bahnhof Hiroshima 
Zugfahrt nach Shin-Yokohama mit dem „JR Nozomi Super Express” 
Ankunft im Bahnhof Shin-Yokohama 
Transfer nach Kamakura im Reisebus 
Mittagessen im Bus (typisch japanisches “ bento“) 
Besichtigung in Kamakura 
*Tsurugaoka Hachimangu  *Große Buddha-Statue 
Transfer nach Yokohama im Reisebus 
Zeit zur freien Verfügung in Yokohama(Hafen,China Town) (ca.45min) 
Transfer nach Tokyo im Reisebus 
Check-in im Hotel 
Abendessen in einem typisch japanischen „Shabu Shabu“-Restaurant 

Übernachtung in Tokyo 
 

 
 
 



11. Tag: 10. Nov. 2010 (Wed.) 
Stadtrundfahrt in Tokyo, Zeit zur freien Verfügung 

 
09:00 

 
 

13:00 
19:00 

Halbtägige Stadtrundfahrt in Tokyo im Reisebus 
*Kaiserpalast  *Asakusa & Nakamise  *Edo Museum 
Transfer zur Ginza oder nach Akihabara 
Zur freien Verfügung (Mittagessen nicht im Preis inbegriffen) 
Abendessen auf einem traditionellen japanischen „Yakata“-Hausboot 

Übernachtung in Tokyo 
 

 
 
 
 
 
 
 
12. Tag: 11.Nov. 2010 (Do.) 

Sayonara---Japan / Rückflug nach Deutschland 
 

04:00 
 

10:00 
11:30 
13:30 
17:45 

[Optional] Besuch des Tsukiji – Fischmarkts  
 
Transfer zum Flughafen Tokyo - Narita im Reisebus 
Ankunft am Flughafen 
Abflug nach Frankfurt mit JAL407 
Ankunft in Frankfurt 

 

Preis:  
Doppelzimmer  2450 € pro Person  (Einzelzimmeraufschlag 100 €) 
Im Preis inbegriffen: sämtliche Bus-Transfers, Zugfahrkarten, Eintrittskarten, deutschsprachige 
Reiseleitung (9.-11. Nov.), Mahlzeiten: 0 x Frühstück / 1 x Mittagessen / 3 x Abendessen,  
[Optional] Zuschlag für Flüge zum / vom deutschen Abflughafen: 160 € 
[Optional] Besuch des Tsukiji - Fischmarkts: 20 € / Person (ab 30 Personen) 

Hotels: 
Osaka: Apa Hotel / Hiroshima: Oriental Hotel / Tokyo: Shinagawa Prince Hotel  
Dieser Preis sowie die genannten Hotels gelten nur für die ersten 40 Teilnehmer. Für darüber hinausgehende 

Buchungen nennen wir Ihnen gerne Preise und Hotel auf Anfrage. Wir werden uns bemühen, allen Teilnehmern 

dieselben Konditionen und Unterkünfte anzubieten, können dies zum jetzigen Zeitpunkt aber leider nicht 

garantieren.  

Bitte senden Sie uns Ihre Reiseanmeldung bis zum 16.Juli 2010 zu. 



Reiseveranstalter
Jalpak International (Germany) GmbH
Rossmarkt 15, 60311 Frankfurt
Tel: 069-921877-0; Fax: 069-921877-44
Email: fra@jalpak.de JCI World Congress 2010

Osaka 2. - 7. November

Reiseanmeldung

Nur Konferenz (1. - 8.Nov.), nur Hotel

Einzelzimmer Doppelzimmer
innerdeutscher Anschlußflug von / nach Frankfurt am ___________ nach / von ____________
Besuch des Tsukiji-Fischmarkts

Titeｌ: PLZ
Name: Strasse/Nr.:
Vorname: Wohnort:
email:

Begleitperson/en:

Nur Konferenz (31.Okt. - 8.Nov.), mit Flug + Hotel

Konferenz + anschließende Rundreise (31.Okt. - 11.Nov.), Flug + Hotel

Begleitperson/en:
1. Familienname: Vorname:
2. Familienname: Vorname:

Unterschrift des Kunden: 

Ort: Datum:

Unterschrift des Kunden: 

Ihre Ansprechpartner bei Jalpak International (Germany) GmbH:
Frau Nakano-Zehner (069-921877-13; email: kaori.nakano@jalpak.de)
Frau Ueno (069-921877-51; email: terumi.ueno@jalpak.de)
Herr Lex (069-921877-53; email: stefan.lex@jalpak.de)

Anmeldung und Bestätigung erfolgen auf Basis der Reisebedingungen des oben ausgedruckten Reiseveranstalters. Der Umfang der
vertraglichen Leistungen ergibt sich aus dieser Reiseanmeldung und der Leistungsbeschreibung in dem für diese Reisebuchung maß
geblichen Katalog. Überprüfen Sie bitte Ihre Reisebestätigung. Weicht diese Bestätigung von Ihrer Anmeldung ab, setzen Sie Sich bitte
umgehend mit Ihrem Reisebüro in Verbindung. Ich erkenne zugleich für alle angemeldeten Teilnehmer die Reisebedingungen des
Veranstalters und die Beförderungsbedingungen der beteiligten Verkehrsträger als verbindlich an.

Ich erkläre ausdrücklich, auch für die vertraglichen Vereinbarungen aller von mir angemeldeten Teilnehmer einzustehen.



 
Jalpak International(Germany)GmbH 
 
Unsere Tätigkeit betrifft sowohl die Vermittlung von Beförderungsleistungen (wie Flug, Bahn, Schiff, Auto, 
JRP etc.) und Pauschalreisen, als auch die Veranstaltung von eigenen Reisen (laut unseren Katalogen oder 
individueller Ausarbeitung). Als Vermittler (Hinweis bei Buchung und Buchungsbestätigung) können wir für 
Mängel in der Ausführung des Fluges oder der Reise keinerlei Haftung übernehmen. Diese richten sich nach 
den jeweiligen Bedingungen der Leistungsträger oder des Reiseveranstalters. Soweit wir selbst als 
Reiseveranstalter tätig werden, ist Inhalt des Vertrages der folgende:  
 
1.       Abschluss des Reisevertrages  
Mit der Anmeldung bietet der Kunde dem Reiseveranstalter den Abschluss eines Reisevertrages verbindlich 
an.  
Die Anmeldung kann schriftlich, mündlich oder fernmündlich vorgenommen werden.  
Sie erfolgt durch den Anmelder auch für alle in der Anmeldung mitaufgeführten Teilnehmer, für deren 
Vertragsverpflichtung der Anmelder wie für seine eigenen Verpflichtungen einsteht, sofern er eine 
entsprechende gesonderte Verpflichtung durch ausdrückliche und gesonderte Erklärung übernommen hat.  
Der Vertrag kommt mit der Annahme durch den Reiseveranstalter zustande. Die Annahme bedarf keiner 
bestimmten Form. Bei oder unverzüglich nach Vertragsschluss wird der Reiseveranstalter dem Kunden die 
Reisebestätigung aushändigen. Weicht der Inhalt der Reisebestätigung vom Inhalt der Anmeldung ab, so 
liegt ein neues Angebot des Reiseveranstalters vor, an das er für die Dauer von 10 Tagen gebunden ist. Der 
Vertrag kommt auf der Grundlage dieses neuen Angebots zustande, wenn der Reisende innerhalb der 
Bindungsfrist dem Reiseveranstalter die Annahme erklärt. 
 
 
2.       Bezahlung  
Zahlungen auf den Reisepreis vor Beendigung der Reise dürfen nur gegen Aushändigung des 
Sicherungsscheines im Sinne von § 651 k Abs. 3 BGB erfolgen. Mit Vertragsschluss kann eine Anzahlung 
gefordert werden. Weitere Zahlungen werden zu den vereinbarten Terminen, die Restzahlung spätestens bei 
Aushändigung oder Zugang der Reiseunterlagen fällig, sofern die Reise nicht mehr aus den in Ziffer 7b) oder 
7c) genannten Gründen abgesagt werden kann. Dauert die Reise nicht länger als 24 Stunden, schliesst sie 
keine Übernachtung ein und übersteigt der Reisepreis EUR 75,- nicht, so darf der volle Reisepreis auch 
ohne Aushändigung eines Sicherungsscheins verlangt werden. 
 
 
3.       Leistungen  
Welche Leistungen vertraglich vereinbart sind, ergibt sich aus den Leistungsbeschreibungen im Prospekt 
oder im Angebot und aus den hierauf bezugnehmenden Angaben in der Reisebestätigung. Die in dem 
Prospekt enthaltenen Angaben sind für den Reiseveranstalter bindend. Der Reiseveranstalter behält sich 
jedoch ausdrücklich vor, vor Vertragsschluss eine Änderung der Prospektangaben zu erklären, über die der 
Reisende vor Buchung selbstverständlich informiert wird.  
 
 
4.       Leistungs - und Preisänderungen  
Änderungen oder Abweichungen einzelner Reiseleistungen von dem vereinbarten Inhalt des Reisevertrages, 
die nach Vertragsschluss notwendig werden und die vom Reiseveranstalter nicht wider Treu und Glauben 
herbeigeführt wurden, sind nur gestattet, soweit die Änderungen oder Abweichungen nicht erheblich sind 
und den Gesamtzuschnitt der gebuchten Reise nicht beeinträchtigen.  
Eventuelle Gewährleistungsansprüche bleiben unberührt, soweit die geänderten Leistungen mit Mängeln 
behaftet sind.  
Der Reiseveranstalter ist verpflichtet, den Kunden über Leistungsänderungen oder -abweichungen 
unverzüglich in Kenntnis zu setzen. Gegebenenfalls wird er dem Kunden einen kostenlose Umbuchung oder 
einen kostenlosen Rücktritt anbieten.  
Der Reiseveranstalter behält sich vor, die ausgeschriebenen und mit der Buchung bestätigten Preise im Fall 
der Erhöhung der Beförderungskosten oder der Abgaben für bestimmte Leistungen, wie Hafen - oder 
Flughafengebühren oder einer Änderung der für die betreffende Reise geltenden Wechselkurse, in dem 
Umfang zu ändern, wie sich deren Erhöhung pro Person bzw. pro Sitzplatz auf den Reisepreis auswirkt, 
sofern zwischen Vertragsschluss und dem vereinbarten Reisetermin mehr als 4 Monate liegen.  
Im Fall einer nachträglichen Änderung des Reisepreises oder einer Änderung einer wesentlichen 
Reiseleistung hat der Reiseveranstalter den Reisenden unverzüglich davon in Kenntnis zu setzen. 
Preiserhöhungen ab dem 20. Tag vor Reiseantritt sind nicht zulässig. Bei Preiserhöhungen um mehr als 5 % 
oder im Fall einer erheblichen Änderung einer wesentlichen Reiseleistung ist der Reisende berechtigt, ohne 
Gebühren vom Reisevertrag zurückzutreten oder die Teilnahme an einer mindestens gleichwertigen Reise 
zu verlangen, wenn der Reiseveranstalter in der Lage ist, eine solche Reise ohne Mehrpreis für den 
Reisenden aus seinem Angebot anzubieten.  
Der Reisende hat diese Rechte unverzüglich nach der Erklärung des Reiseveranstalters über die 
Preiserhöhung bzw. Änderung der Reiseleistung diesem gegenüber geltend zu machen. 



 
5.       Rücktritt durch den Kunden, Umbuchungen, Ersatzpersonen 
5.1     Der Kunde kann jederzeit vor Reisebeginn von der Reise zurücktreten. Massgeblich ist der Zugang 
der Rücktrittserklärung beim Reiseveranstalter. Dem Kunden wird empfohlen, den Rücktritt schriftlich zu 
erklären.  
Tritt der Kunde vom Reisevertrag zurück oder tritt er die Reise nicht an, so kann der Reiseveranstalter 
Ersatz für die getroffenen Reisevorkehrungen und für seine Aufwendungen verlangen. Bei der Berechnung 
des Ersatzes sind gewöhnlich ersparte Aufwendungen und gewöhnlich mögliche anderweitige 
Verwendungen der Reiseleistungen zu berücksichtigen. 
Die Rücktrittsgebühren vor Reiseantritt betragen: 

- Nach Buchungseingang 100 € 
- bis 60 Tage vor Reisebeginn 30% 
- bis 30 Tage vor Reisebeginn 50% 
- bis 10 Tage vor Reisebeginn 70% 
- ab 9.Tag bis Reiseantritt bzw. bei Nichtreiseantritt 100% 

des Reisepreises. 
 
5.2     Die Umbuchung einer gebuchten und bestätigten Reise kann nur durch Rücktritt und nachfolgenden 
Neuabschluss eines Vertrages erfolgen, soweit nicht der Reiseveranstalter hierfür besondere Regelungen 
vorgesehen hat. Eventuelle Umkosten für die Umbuchung oder zu zahlende Teilreisevergütungen richten 
sich nach den Bedingungen des jeweiligen Veranstalters und werden bei Buchung ausgehändigt.  
5.3     Beim Rücktritt von Flugbuchungen nach Ticketausstellung kann, je nach Tarif eine Gebühr von bis zu 
100% des Ticketpreises betragen. Dies wird Ihnen mit der Bestätigung mitgeteilt bzw. in den 
Tarifbestimmungen der Fluggesellschaften niedergelegt.  
5.4     Beim Rücktritt von Flugbuchungen bei Sonder- oder Charterflügen wird in Abhängigkeit der 
verbleibenden Zeit bis zum Abflugdatum eine Pauschale erhoben. Näheres regeln die 
Beförderungsbedingungen der einzelnen Fluggesellschaften.  
 
 
6.       Nicht in Anspruch genommene Leistungen  
Nimmt der Reisende einzelne Reiseleistungen infolge vorzeitiger Rückreise oder aus sonstigen zwingenden 
Gründen nicht in Anspruch, so wird sich der Reiseveranstalter bei den Leistungsträgern um Erstattung der 
ersparten Aufwendungen bemühen. Diese Verpflichtung entfällt, wenn es sich um völlig unerhebliche 
Leistungen handelt oder wenn einer Erstattung gesetzliche oder behördliche Bestimmungen entgegenstehen.  
 
 
7.       Rücktritt und Kündigung durch den Reiseveranstalter  
Der Reiseveranstalter kann in folgenden Fällen vor Antritt der Reise vom Reisevertrag zurücktreten oder 
nach Antritt der Reise den Reisevertrag kündigen:  
a)       ohne Einhaltung einer Frist 
Wenn der Reisende die Durchführung der Reise ungeachtet einer Abmahnung des Reiseveranstalters 
nachhaltig stört oder wenn er sich in solchem Masse vertragswidrig verhält, dass die sofortige Aufhebung 
des Vertrages gerechtfertigt ist. Kündigt der Reiseveranstalter, so behält er den Anspruch auf den 
Reisepreis; er muss sich jedoch den Wert der ersparten Aufwendungen sowie diejenigen Vorteile anrechnen 
lassen, die er aus einer anderweitigen Verwendung der nicht in Anspruch genommenen Leistung erlangt, 
einschliesslich der ihm von den Leistungsträgern gutgebrachten Beträge.  
b)       bis 2 Wochen vor Reiseantritt  
Bei Nichterreichen einer ausgeschriebenen oder behördlich festgelegten Mindestteilnehmerzahl, wenn in der 
Reiseausschreibung für die entsprechende Reise auf eine Mindestteilnehmerzahl hingewiesen wird. In 
jedem Fall ist der Reiseveranstalter verpflichtet, den Kunden unverzüglich nach Eintritt der Voraussetzung 
für die Nichtdurchführung der Reise hiervon in Kenntnis zu setzen und ihm die Rücktrittserklärung 
unverzüglich zuzuleiten. Der Kunde erhält den eingezahlten Reisepreis unverzüglich zurück. Sollte bereits zu 
einem früheren Zeitpunkt ersichtlich sein, dass die Mindestteilnehmerzahl nicht erreicht werden kann, hat der 
Reiseveranstalter den Kunden davon zu unterrichten.  
c)       bis 4 Wochen vor Reiseantritt  
Wenn die Durchführung der Reise nach Ausschöpfung aller Möglichkeiten für den Reiseveranstalter deshalb 
nicht zumutbar ist, weil das Buchungsaufkommen für diese Reise so gering ist, dass die dem 
Reiseveranstalter im Falle der Durchführung der Reise entstehenden Kosten eine Überschreitung der 
wirtschaftlichen Opfergrenze , bezogen auf diese Reise, bedeuten würde. Ein Rücktrittsrecht des 
Reiseveranstalters besteht jedoch nur, wenn er die dazu führenden Umstände nachweist und wenn er dem 
Reisenden ein vergleichbares Ersatzangebot unterbreitet hat. 
Wird die Reise aus diesem Grund abgesagt, so erhält der Kunde den eingezahlten Reisepreis unverzüglich 
zurück. Zusätzlich wird ihm sein Buchungsaufwand pauschal erstattet, sofern er von einem Ersatzangebot 
des Reiseveranstalters keinen Gebrauch macht.  
 
 
 
 



 
8.       Aufhebung des Vertrages wegen aussergewöhnlicher Umstände  
Wird die Reise infolge bei Vertragsschluss nicht voraussehbarer höherer Gewalt erheblich erschwert, 
gefährdet oder beeinträchtigt, so können sowohl der Reiseveranstalter als auch der Reisende den Vertrag 
kündigen. Wird der Vertrag gekündigt, so kann der Reiseveranstalter für die bereits erbrachten oder zur 
Beendigung der Reise noch zu erbringenden Reiseleistungen eine angemessene Entschädigung verlangen.  
Weiterhin ist der Reiseveranstalter verpflichtet, die notwendigen Massnahmen zu treffen, insbesondere, falls 
der Vertrag die Rückbeförderung umfasst, den Reisenden zurückzubefördern. Die Mehrkosten für die 
Rückbeförderung sind von den Parteien je zur Hälfte zu tragen. Im übrigen fallen die Mehrkosten dem 
Reisenden zur Last.  
 
 
9.       Haftung des Reiseveranstalters  
9.1     Der Reiseveranstalter haftet im Rahmen der Sorgfaltspflicht eines ordentlichen Kaufmanns für:  
1.       Die gewissenhafte Reisevorbereitung;  
2.       die sorgfältige Auswahl und die Überwachung des Leistungsträgers;  
3.       die Richtigkeit der Beschreibung aller in den Katalogen angegebenen Reiseleistungen, sofern der 
Reiseveranstalter nicht gemäss Ziff. 3 vor Vertragsschluss die Änderung der Prospektangaben erklärt hat;  
4.       die ordnungsgemässe Erbringung der vereinbarten Reiseleistungen  
9.2     Der Reiseveranstalter haftet für ein Verschulden der mit der Leistungserbringung betrauten Person.  
9.3     Wird im Rahmen einer Reise oder zusätzlich zu dieser eine Beförderung im Linienverkehr erbracht 
und dem Reisenden hierfür ein entsprechender Beförderungsausweis ausgestellt, so erbringt der 
Reiseveranstalter insoweit Fremdleistungen, sofern er in der Reiseausschreibung und in der 
Reisebestätigung ausdrücklich darauf hinweist. Er haftet daher nicht für die Erbringung der 
Beförderungsleistung selbst. Eine etwaige Haftung regelt sich in diesem Fall nach den 
Beförderungsbestimmungen dieser Unternehmen, auf die der Reisende ausführlich hinzuweisen ist und die 
ihm auf Wunsch zugänglich zu machen ist.  
 
 
10.   Gewährleistung  
A.         Abhilfe  
Wird die Reise nicht vertragsgemäss erbracht, so kann der Reisende Abhilfe verlangen. Der 
Reiseveranstalter kann auch in der Weise Abhilfe schaffen, dass er eine gleichwertige Ersatzleistung 
erbringt. Der Reiseveranstalter kann die Abhilfe verweigern, wenn sie einen unverhältnismässigen Aufwand 
erfordert.  
B.         Minderung des Reisepreises  
Für die Dauer einer nicht vertragsgemässen Erbringung der Reise kann der Reisende eine entsprechende 
Herabsetzung des Reisepreises verlangen (Minderung). Der Reisepreis ist in dem Verhältnis herabzusetzen, 
in welchem zur Zeit des Verkaufs der Wert der Reise in mangelfreiem Zustand zu dem wirklichen Wert 
gestanden haben würde. Die Minderung tritt nicht ein. Soweit es der Reisende schuldhaft unterlässt, den 
Mangel anzuzeigen.  
C.         Kündigung des Vertrages  
Wird eine Reise infolge eines Mangels erheblich beeinträchtigt und leistet der Reiseveranstalter innerhalb 
einer angemessenen Frist keine Abhilfe, so kann der Reisende im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen 
den Reisevertrag - in seinem eigenen Interesse und aus Beweissicherungsgründen - zweckmässig durch 
schriftliche Erklärung - kündigen. Dasselbe gilt, wenn dem Reisenden die Reise infolge eines Mangels aus 
wichtigem, dem Reiseveranstalter erkennbaren Grund nicht zuzumuten ist. Der Bestimmung einer Frist für 
die Abhilfe bedarf es nur dann nicht, wenn Abhilfe unmöglich ist oder vom Reiseveranstalter verweigert wird 
oder wenn die sofortige Kündigung des Vertrages durch ein besonderes Interesse des Reisenden 
gerechtfertigt wird.Er schuldet dem Reiseveranstalter den auf die in Anspruch genommenen Leistungen 
entfallenen Teil des Reisepreises, sofern diese Leistungen für ihn von Interesse waren.  
D.         Schadensersatz  
Der Reisende kann unbeschadet der Minderung oder der Kündigung Schadens-Ersatz wegen Nichterfüllung 
verlangen, es sei denn, der Mangel der Reise beruht auf einem Umstand, den der Reiseveranstalter nicht zu 
vertreten hat.  
 
Jalpak International (Germany) GmbH 




